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Nr. 5K.
Gesetz für den Landesteil Oldenburg, betreffend Änderung des Stempel¬

steuergesetzes für das Herzogtum Oldenburgvom 12. Mai 1906.
Oldenburg, den 12. Mar 1921.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des
Landtags als Gesetz sür den Laudesteil Oldenburg . was Mgr.

Artikel I.
Das Stempelsteuergesetz sür das Herzogtum Oldenburg

vom 12. Mai 1906 wird wie solgt geändert:
I z » im in d,n SS 1. s , w , 12. IS ° °d -2 d-s s .

setzes bezeichneten Stempelsteuerbeträgen wird ein Zu¬
schlag von 200 vom Hundert erhoben.

2- In § 2 wird nachgesügt: - .unter Ziffer 8 : Schiedssprüche (8 1025 ff. Z -P -O .) uns
zwar sowohl der ständigen Schiedsgerichte, als au )
der zur Entscheidung sür den einzelnen Fall berufe¬
nen Schiedsrichter;
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3 . K 6 , Abs . 1, erhält folgende Fassung:

Werden über dasselbe Geschäft mehrere Urkunden

gleichen Inhalts ausgestellt , so wird nur für eine

Urkunde der volle Stempel erhoben ; für jede Neben¬

ausfertigung ist aber eine weitere Stempelsteuer von

10 ^ zu entrichten , jedoch nicht über den zu der

stempelpflichtigen Urkunde selbst erforderlichen Stempel

hinaus.

-4. Der H 9 des Gesetzes wird geändert wie folgt:

Die auf Übertragung des Eigentums an einem

Schiffsregister eingetragenen Schiffe gerichteten Ver¬

träge sowie der Beschluß , durch welchen ein Zwangs¬

versteigerungsverfahren über ein solches Schiff der

Zuschlag erteilt wird , unterliegen einem Steuersätze

von 3 vom Hundert des Wertes des Schiffes.

5 . Hinter Z 9 wird folgender § 9a , eingefügt:

In Handelsregistersachen sind an Stempelsteuer zu

erheben:

1 . für die Anmeldung der Firma eines Einzelkauf¬
manns 50

2 . für die Anmeldung von Veränderungen in der

Person des Inhabers der Firma eines Einzel¬

kaufmanns 30

Eine Steuer ist nicht zu entrichten , falls die Ein¬

tragung im Handelsregister abgelehnt wird.

6 . Z 14 erhält folgenden Wortlaut:

Bei Eheverträgen beträgt die Steuer 1 vom Tausend

des Wertes des Vermögens , auf das sich der Vertrag

erstreckt , mindestens aber 10

7 . Z 16 erhält folgende Fassung:

Bei letztwilligen Verfügungen und Erbverträgen be-

trägt die Steuer (Z 40 , Abs . 3 ) 1 vom Tausend

des Wertes des Nachlasses , über den verfügt ist-
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H . tz 19 wird durch folgende neue Bestimmung ersetzt:
Die Bewilligung der Eintragung von Änderungen
des Inhalts oder des Ranges eingetragener Rechte
im Gründbuche oder Schiffsregister unterliegt einer
jedesmaligen Steuer von 10 soweit nicht nach
anderweitigen Bestimmungen eine höhere Stempel¬
steuer fällig ist.

Als Änderung des Jnhals eines Rechts im Sinne
dieser Bestimmung ist es auch anzusrhen , wenn
u ) an Stelle der Forderung , für welche eine Hypo¬

thek besteht , eine andere Forderung gesetzt wird,
b ) die Ausschließung der Erteilung des Brieses

über eine Hypothek , Grundschuld oder Rcnten-
schuld nachträglich aufgehoben wird,

o) der Schuldner sich der sofortigen Zwangsvoll¬
streckung unterwirft.

Beträgt die Stempelsteuer für die Bewilligung der
Eintragung

a.) des Rechts , dessen Inhalt geändert werden soll,
ich des zurücktretenden oder des vortretenden Rechts

weniger als 10 so wird für die auf die Ände¬
rung bezügliche Eintragungsbewilligung die
Stempelsteuer nur in diesem geringeren Betrage
erhoben.

Bm tz 22 werden die Worte in Ziffer 2 : „und die
Aushebung dieser Ausschließung " , ferner die Ziffern 3,
5 und 7 gestrichen.

10 - In § 23 wird in Absatz 1 , Satz 2 , hinter „Löschung"
das Wort „des Schiffes " eingesügt.

11 ' 8 30 Absatz 2 Satz 1 erhält folgenden Wortlaut:

„Wenn eine Verpfändung oder sonstige Sicherstellung
mit dem nach diesem Gesetz stewpelpslichtigen Haupt¬
geschäft , auf das sie sich beziehen , in derselben Ur-
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künde beurkundet werden , so ist nur der Stempel
für dasjenige Geschäft zu entrichten , das für sich
allein den höheren Stempclsatz bedingen würde ."

Artikel II.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be¬
stimmungen werden vom Ministerium der Finanzen m
Verwaltungswege getroffen.

Artikel III.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 1921 in Kraft.

Oldenburg , den 12 . Mai 1921.

Staatsministerium.

(Siegel ) Tantzen . Driver.

Oldenburg, den 13. Mai 1921.

Das Staatsministerium verkündet mit Zustimmung des

Landtages als Gesetz für den Landesteil Oldenburg , was folgt: ^
Dem Z 7 wird als vierter Absatz folgende Bestimmung

eingefügt:
Bei Brandschäden aus dem Jahre 1914 können aus¬

nahmsweise in Fällen besonderer Härte (BauverhindermT ^^
durch Kriegsabwesenheit , Bedürftigkeit u . ä .) Zuschüsse nach !
den vorstehenden Bestimmungen gewährt werden.

Brand.

Nr. 57.
Ergiinzungsgesctz zum Landesbrandkassen-Teuerungsgesetz vom 12. August

1920.

Oldenburg , den 13 . Mai 1921.

Staatsministerium.

(Siegel ) Tantzen . Driver.
Brand-
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